
(Stand: Januar 2010)

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht und Datenschutz

1. Erfüllungsort für die Ablieferung der verkauften Waren ist unser Liederwerk oder unser Auslieferungslager. Erfüllungsort für alle sonstigen Rechte und Pfl ichten der Vertragspartner ist Hartmannshof.

2. Für Rechtsstreitigkeiten über Kaufpreisforderungen aus Warenlieferungen sowie für Rechtsstreitigkeiten aus Wechseln oder Schecks ist Gerichtsstand Hersbruck, sofern der Vertragspartner Vollkauf-

mann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Für alle übrigen Rechtsstreitigkeiten aus den Verkaufs- und Lieferungsvertrag ist Gerichtsstand der Sitz 

unserer Gesellschaft oder nach unserer Wahl das für den Standort des Lieferwerkes zuständige Gericht.

3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

4. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten (Name, Anschrift und Rechnungsdaten) gespeichert, verarbeitet und an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt werden können. 

In diesem Zusammenhang werden wir den Wirtschaftsaufkunfteien ggf. auch Daten über eine vertragsgemäße oder nicht vertragsgemäße Abwicklung mit dem Käufer einngegangenen Vertragsbeziehunge 

melden. Diese Meldungen dürfen gemäß des Bundesdatenschutzwürdigen Belange des Käufers nicht beeinträchtigt werden. Die Wirtschaftauskunftei oder Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch die 

schutzwürdigen Belange des Käufers nicht beeinträchtigt werden. Die Wirtschaftauskunftei speicher die Daten, um den ihr angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Kreditwürdigkeit von Kunden 

geben zu können. Die Wirtschaftsauskunftei stellt den ihr angeschlossenen Unternehmen  die Dateien zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen.

10. Aufbewahrungspfl icht, Entgeltminderungen, Quellensteuer

Aufbewahrungspfl icht von Rechnungen

Sie sind verpfl ichtet, diese Rechnung mindestens zwei Jahre lang (als umsatzsteuerlicher Unternehmer zehn Jahre) aufzubewahren. Diese Aufbewahrungspfl icht beginnt mit Schluss dieses Kalenderjahres.

Entgeldminderung

Bezüglich der Entgeldminderung verweisen wir auf unsere aktuellen Zahlungs- und Konditionenvereinbarungen. Im Sinne des § 14 (4) UStG in Verbindung mit § 31 (1) UStDV können sich daraus Entgeld-

minderungen ergeben.

Quellensteuer
Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 48 ff EStG dar. Sie sind verpfl ichtet die Quellensteuer von 15 % auf den Zahlungsbetrag an das Finanzamt abzuführen.

11. Nichtigkeitsklausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht.


